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 Veröffentlicht am 21.09.2017

Norm

EO §294a

Rechtssatz

Die Forderungsexekution bei unbekanntem Drittschuldner gemäß § 294a EO wird durch Zustellung des

Zahlungsverbotes an den vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger bekanntgegebenen Drittschuldner auch

dann „kanalisiert“, wenn das Einkommen des Verp9ichteten unter dem Freibetrag liegt, die Auskunft durch den

Hauptverband unrichtig ist oder sich in der Folge herausstellt, dass die Exekution ins Leere gegangen ist (hier:

Bekanntgabe des Bezugsendes).
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